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des Natlonalrates XVll. OesettgebunlGpcrigde 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Smolle,Wabl und Genossen 

an den Herrn BWldesminister für innere Angelegenheiten Karl Blecha 

betreffend das Auf tri ttsverbot für slowenische Vereine und Gruppen in der 

N 'euen Burg der Stadtgemeinde Völkerrnarkt 

Sei t dem Jahre 1969 werden alle Ansuchen seitens slowenischer Kul turvereine um . . 

überlassung des Saales in der neuen Bt:lrg der Stadtgemeinde Völkermarkt vom Stadt

rat kategorisch abgelehnt mit der Begründung, daß Veranstaltungen in slowenischer 

Sprache zu Unruhen in der Bevölkerung und einer ernstlichen Gefährdung der öffent:" . 

lichen OrdllLUlg und Sicherhei t führen könnten. So wurde zum Beispiel der' Kinder

folkloregruppe "Karpos" aus Skopje, die im August des Jahres 1979 Gast der UNO 

in Wien war und weitere Auftritte in Kärnten hatte, der Festsaal der neuen Burg 

nicht zur Verfügung gestellt. 

Die vom ORF-Kärnten für den 6. - 8. November geplante Veranstaltung "Radio Kärnten' 

Treffpunkt", an der auch slowenische Gruppen teilnehme n soll ten, mußte abgesagt 

werden. Der Stadtrat der Stadtgemeinde Völkennarkt verweigerte auch in diesem Fall' 

slowenischen Gruppen einen Auftritt in der neuen Burg. 

Verneint man im Einklang mit der herrschenden Lehre die wmlittelbare Dri ttwirkung 

der Grundrechte, so bleibt nach den Erkenntmssen des Verfassungsgerichtshofes ' .. 

festzuhalten, daß willkürliche Entscheidungen von Organen auf Grund des in Art. 2 

StGG nonnierten Gleichheitsgrundsatzes nicht zulässig sind. Für den Bereich der 

nichthochheitlichen Gemeindeverwaltung ist zusätzlich derSchrankenvorbehalt des 

Art. 116 BVG zu beachten. Die Entscheidwlgen des Stadtrates der Stadtgemeinde 

Völkennarkt widersprechen somit einer Reihe von verfassllllgsgesetzlichen und einfach 

gesetzlichen Bestinnl1ungen (Art. 2 StGG, Art. 66 Staatsvertrag von St. Germain, 

Art. 7 Abs. 4 Staatsvertrag von Wien 1955, Art. 14 MRK, § 1 .Abs. 1 VGG). 
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Die unterfertigten. AbgeordnetEm stellen daher an den 

Herrn Bundesminister für Inneres Karl Blecha 

folgende 

ANFRAGE 

1) Ist das Auftrittsverbot für slowenische Gruppen inder Neuen Burg der Stadt

gemeinde Völkennarkt wegen befürchteter Umuhen gerechtfertigt? 

2) Werden Sie in AusübUng des Aufsichtsrechtes gemäß Art. 119 a B-VG gegen. 
. . 

. Beschlüsse des Stadtrates der StadtgellleiliJe Völkel1Ilarkt, mit denen ein Auf-

trittverbot für slowenische Gruppen in der Neuen Burg verhängt wird, ein

schreiten? 

3) WElche Maßnahmen werden Sie gegen deutsc1mationale Vere1.nigungen, die eine 

Gefährdung der öffentlichenOrc1nw1g und Sicherheit .bei Veranstaltungen in. 

slowenischer Sprache befürchten lassen, ergreifen? 

! 
I 

1 
j .... . ' 

:~' .". 

I 
i 

I 
'1 .. 

I 
·t . 

. {-

i 

1184/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




